
 
 

 

 

Ehrenwörtliche Erklärung für Top-Ups im ERASMUS+ Programm 
Hiermit versichere ich, dass ich die Berechtigung zur Beantragung der folgenden Top-ups im  
ERASMUS Programm habe. (Bitte ankreuzen und Erläuterungen auf Seite 2 und 3 beachten).  
 

Nachname, Vorname  

Geboren am (TT.MM.JJJJ)  

Matrikelnummer  

Auslandsaufenthalt im  
☐     Wintersemester 20__/20__ 

☐     Sommersemester 20__ 

Name Partnerhochschule  

 

 

Die Auszahlung der Top-Ups erfolgt zusätzlich zum regulären Förderumfang des ERASMUS Aufenthalts. 

Achtung! Die Top-ups sind nicht doppelt auszahlbar bei Vorhandensein mehrerer Merkmale.  

  Top-Up  Förderhöhe  

☐  Top-Up für „Erstakademiker:innen“  250 Euro/Monat* 

☐ Top-Up für „erwerbstätige Studierende“  250 Euro/Monat* 

☐ Top-Up für „Studierende mit Kind(ern)“ 

Anzahl Kind(er) ____  

250 Euro/Monat* 

☐ Ich möchte einen Realkostenantrag für „Studierende mit 

Kind(ern)“ stellen 

individuell 

☐ Top-Up für „Studierende mit Behinderung  

oder chronischer Erkrankung“ (GdB 20 oder mehr) 

250 Euro/Monat* 

☐ Ich möchte einen Realkostenantrag für „Studierende mit Behinde-

rung oder chronischer Erkrankung“ (GdB 20 oder mehr) stellen 

individuell 

 *bei einer Kurzzeit-Mobilität von 5 – 14 Tagen einmalig 100 Euro 

bzw. von 15 – 30 Tagen einmalig 150 Euro 

 

 
 

Ich wurde über die Bedingungen und Förderfähigkeitskriterien der einzelnen Top-Ups informiert und bin mir be-
wusst, dass ich Nachweise zu meinen beantragten Top-Ups auf Nachfrage im International Office der TH OWL zur 
Prüfung einreichen muss.  
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle o.g. Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
habe und nehme zur Kenntnis, dass ich die genehmigten Gelder im Falle von Falschaussagen in Teilen oder 
vollständig an die TH OWL zurückzahlen muss. 

 
Auszufüllen durch Student:in 
 
 
Ort, Datum  
 
Unterschrift Student:in 

Kenntnisnahme International Office nach Einreichung 
der Erklärung durch Student:in 
 
Ort, Datum  
 
Unterschrift ERASMUS Koordinatorin 
 

 

Wir benötigen diese Vorlage von Ihnen nur, wenn eines der Top-Ups für Sie in Frage kommt. Bitte füllen Sie 
die Vorlage aus und reichen diese mit Ihrer Bewerbung in SoleMOVE oder spätestens mit dem Zusageschrei-
ben (Acceptance Letter) der Partnerhochschule im International Office der TH OWL ein. Im Fall einer Erasmus+ 
Praktikumsförderung senden Sie das Dokument mit Ihren Antragsunterlagen unterzeichnet an internationa-
loffice@th-owl.de. Die Pauschalen werden automatisch bei der Berechnung Ihres ERASMUS Stipendiums be-
rücksichtigt. 
 

https://www.th-owl.de/international/erasmus-studium/#c-accordion-73231-3


 
 

 

 
Erläuterungen zu den Top-Ups 
 

1. Top-Up für Erstakademiker:innen  
 
Dieses Top-Up können Studierende beantragen, deren Eltern keinen, in Deutschland anerkannten, 

akademischen Abschluss erworben haben. Bei zeitgleichem Bezug von Auslands-BAföG wird die Zu-

satzförderung angerechnet. 

 

• Der Abschluss einer Berufsakademie, der zu einem dem Hochschulabschluss vergleichbaren Ab-

schluss führt, ist als akademischer Abschluss zu werten. Ein Meisterbrief ist in diesem Kontext nicht 

mit einem akademischen Abschluss gleichzusetzen.  

• Im Ausland absolvierte Studiengänge eines Elternteils, die in Deutschland nicht als solche anerkannt 

werden (bspw. Physiotherapie), gelten im Rahmen der Förderfähigkeitskriterien für den Erhalt der 

Zusatzförderung als akademischer Abschluss, so dass kein Anspruch auf den Aufstockungsbetrag 

besteht.  

 

 

2. Top-Up für erwerbstätige Studierende  

 
Studierende, die Ihre Erwerbstätigkeit aufgrund des Auslandsaufenthaltes aufgeben müssen, so dass 

es zu einem Verdienstausfall kommt, können die Zusatzförderung bekommen. Bei zeitgleichem Bezug 

von Auslands-BAföG wird die Zusatzförderung angerechnet. Dabei müssen folgende Kriterien zutref-

fen: 

 

Die Tätigkeit muss in diesem Zeitraum stattgefunden haben: 

Auslandsaufenthalt im Wintersemester: 

• 1. August des Vorjahres bis 31. Juli des Auslandsjahres 

Auslandsaufenthalt im Sommersemester: 

• 1. Februar des Vorjahres bis 31. Januar des Auslandsjahres 

 

• Netto-Verdienst von über 450 Euro und unter 850 Euro pro Monat. 

• Bei mehreren Tätigkeiten Nettoverdienst aller Tätigkeiten pro Monat aufaddiert. 

• Ein Antrag ist auch möglich, wenn der über 6 fortlaufende Monate durchschnittliche Erwerb im Er-

gebnis monatlich über 450 EUR und unter 850 EUR liegt. 

• durchgängig über mindestens sechs Monate beschäftigt während der beiden Semester vor dem Aus-

landsaufenthalt. 

• die Tätigkeit im Entsendeland wird während des Auslandsaufenthaltes nicht fortgeführt (hierzu zäh-

len auch mobiles Arbeiten, online Arbeiten, bezahlter Urlaub, etc.). Eine Kündigung ist keine Voraus-

setzung, der Arbeitsvertrag kann auch pausiert werden. 

• ausgenommen sind Tätigkeiten, die in Selbständigkeit ausgeübt werden und duale/berufsbeglei-

tende Studiengänge mit einem festen Gehalt. 

• Es kann sich um ein einziges Beschäftigungsverhältnis handeln oder um mehrere, die unmittelbar 

aufeinander folgen. Eine Unterbrechung im Rahmen der regulären Urlaubszeit während der Beschäf-

tigung stellt kein Problem dar. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Top-Up für Studierende, die ihr/e Kind/er mit in den Erasmus-Aufenthalt 

nehmen 
 

Studierende, die für einen Auslandsaufenthalt mit ihrem Kind/Kindern ins Ausland reisen, haben die 

Wahl zwischen finanzieller Zusatzförderung über das Top-up oder Erstattung der Realkosten bis zu ei-

ner Höhe von 15.000 EUR pro Semester und Mobilität. Bei zeitgleichem Bezug von Auslands-BAföG 

bleibt die Zusatzförderung anrechnungsfrei. 

 
• Mindestens ein Kind wird während des gesamten Aufenthaltes mitgenommen.  

• Je Geförderter/m wird der Aufstockunsgbetrag nur einmal gewährt, unabhängig von der Anzahl der 

mitgenommenen Kinder.  

• Die Beantragung ist auch bei Mitreise der Partnerin/des Partners möglich; eine Doppelförderung des 

Kindes ist auszuschließen.  

• Werden beide Eltern bei Mitnahme von mind. zwei Kindern gefördert, können beide Elternteile für 

die Mitnahme eines Kindes den Zuschuss erhalten.  

 

Mit der Beantragung dieses Top-Ups verpflichten Sie sich, einen Nachweis einzureichen, dass das Kind zu 

Ihnen gehört und mit Ihnen reisen wird (z.B. Elterngeldnachweis und Reiseticket).  

 

Die Förderung von Realkosten dient während der Durchführung ihrer Mobilität zur Abdeckung auslandsbe-

dingter Mehrkosten für ihr Kind/ ihre Kinder. Wenn Sie einen Realkostenantrag stellen möchten, informieren 

Sie sich bitte im International Office zu den Rahmenbedingungen und Antragsunterlagen. Das International 

Office unterstützt Sie beim Antrag. 

 

 

4. Top-Up für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung  
 

Studierende mit einem »Grad der Behinderung (GdB)« von 20 oder mehr oder einer chronischen Er-

krankung, die die zu einem finanziellen Mehrbedarf für den Auslandsaufenthalt führt, haben die Wahl 

zwischen finanzieller Zusatzförderung über das Top-up oder Erstattung der Realkosten bis zu einer 

Höhe von 15.000 EUR pro Semester und Mobilität. Bei zeitgleichem Bezug von Auslands-BAföG bleibt 

die Zusatzförderung anrechnungsfrei. 

 

Als schwerwiegend chronisch krank gilt, wer pro Quartal mindestens einen Arztbesuch wegen derselben 

Krankheit wenigstens ein Jahr lang nachweisen kann und zusätzlich eines der folgenden Kriterien erfüllt: ent-

weder Pflegebedürftigkeit des Pflegegrades 3, 4 oder 5 oder aber ein Grad der Behinderung beziehungsweise 

eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 %. Außerdem gilt als schwerwiegend chronisch 

krank, wer eine kontinuierliche medizinische Versorgung benötigt, ohne die nach ärztlicher Einschätzung eine 

lebensbedrohliche Verschlimmerung der Erkrankung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine 

dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die von der Krankheit verursachte Gesundheitsstö-

rung zu erwarten ist. Zu den chronischen Krankheiten, die eine Dauerbehandlung erfordern, können zum Bei-

spiel Diabetes mellitus, Asthma, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen oder koronare Herzkrankheit 

gehören. 

 

Mit der Beantragung dieses Top-Ups verpflichten Sie sich, einen Nachweis Ihrer Behinderung oder chroni-

schen Erkrankung einzureichen (z.B. ärztliches Attest welches bestätigt, dass auf Grund der vorliegenden 

chronischen Erkrankung ein finanzieller Mehrbedarf im Ausland entsteht oder Behindertenausweis). Die Art 

der Erkrankung sowie Höhe/ Umfang des Mehrbedarfes müssen nicht vermerkt bzw. beziffert werden  

 

Der Realkostenantrag dient während der Durchführung einer Mobilität der Abdeckung auslandsbedingter 

Mehrkosten als Realkosten auf Grund der Behinderung oder chronischen Erkrankung. Die finanzielle Förde-

rung einer Begleitperson ist möglich. Wenn Sie einen Realkostenantrag stellen möchten, informieren Sie sich 



 
 

 

bitte frühzeitig im International Office zu den Rahmenbedingun-

gen und Antragsunterlagen. Das International Office unterstützt 

Sie beim Antrag. 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 


